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Autor Beitrag

Meike
09.05.2013 06:38

Hallo zusammen,

die sogenannten "Livewetten" 
http://www.leinert.com/livewette/index.htm

sind trotz aller Experimentierklauseln und Liberalisierungslobby weiterhin in
Deutschland auch nach Lizenzvergabe verboten, denn hier in NRW heißt es z.B. in
§14 Abs.4 AG GlüStV

 
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=7&ugl_nr=7126&bes_id=
10989&aufgehoben=N&menu=1&sg=#det271396

(4) Der Annahmeschluss für jede Wette muss spätestens 5 Minuten vor Beginn der
Sportveranstaltung liegen. 

Wenn man sich nun die aktuellen Wettscheine, der hier illegal tätigen
Sportwettvermittlungsstellen anschaut, die sofort nette Schreiben der
Sportwettveranstalter präsentieren, dass diese doch schon vor Monaten eine Lizenz
beantragt haben, findet man tolle Wettscheine zerknüllt überall rumliegen

Dort steht dann zum Beispiel 

1. wann wurde die Wette abgegeben, d.h. Tag, Uhrzeit (Stunde, Minute, Sekunde)

2. die bewettete Partie (zwei Fußballvereine irgendwo auf der Welt)

3. der Hinweis auf die Livewette

Bsp.: (Live 4:1 (2:1))

Jetzt habe ich mal zufällig einen Wettschein gefunden bei dem sogar unter der Wette
steht 

"Restzeit    -    "

Weiß jemand was das bedeutet?

VG
Meike

https://www.forum-gewerberecht.de/thread.php?threadid=11270
https://www.forum-gewerberecht.de/profile.php?userid=1010
http://www.leinert.com/livewette/index.htm
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Dottirs
09.05.2013 19:59

Hallo allerseits. Dies bedeutet es wurde auf die Restzeit gewettet. Es steht in der 20
Min. 0-0. Dann kannst du tippen, dass die restliche Zeit Team A gewinnt. Oder es
steht zur 35. min 0-2. Restzeit tippst du es gewinnt das Heimteam, geht das Spiel 1-2
aus, hast du gewonnen. Hoffe konnte es anhand der Beispiele erklären.

Meike
10.05.2013 05:22

Hallo Dottris,

willkommen im Forum.

Die Restzeitwette als solche verstehe ich schon,

aber auf diesem Wettschein hatte ich bei unterschiedlichen Wetten hinter der
Restzeit entweder ein Minus ( - ) oder ein Plus ( + ) .

Und das habe ich nicht verstanden.

konkret:

Der Wettschein wurde gemäß Aufdruck um 16:42 abgegeben

unter den Vereinsnamen steht

15:00 über / Unter (0,5) Restzeit -

unter der nachfolgenden bewetteten Partie steht

15:01 über / Unter (0,5) Restzeit +

Was bedeutet das?

VG
Meike

Dottirs
10.05.2013 08:26

Moin Meike, auch das ist eigentlich ganz leicht zu erklären. Hier wird darauf gewettet,
dass in der Restzeit noch mehr oder weniger als 0,5 Tore fallen.
Das - steht für weniger, das + für mehr.

https://www.forum-gewerberecht.de/profile.php?userid=5803
https://www.forum-gewerberecht.de/profile.php?userid=1010
https://www.forum-gewerberecht.de/profile.php?userid=5803
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Meike
11.05.2013 03:46

Moin, moin Dottris,

danke,

klar ist logisch wenn man richtig liest.

Ich hatte da viel zu kompliziert gedacht und dachte, dass das vielleicht etwas mit der
verbleibenden "Wettzeit"

Spielbeginn: 15:01
Wettscheinabgabe: 16:42

zu tun hatte.

Ist das üblich, dass man den Wettschein bis quasi vor dem Abfiff am Tipomaten
abgeben kann?

VG
Meike

james
11.05.2013 21:03

Hallo Meike,

ja das ist so. Allerdings werden die Quoten immer an die verbleibende Restzeit
angepasst. Du kannst auch in der letzten Minute noch auf ein Tor Wetten.

Worauf willst du genau hinaus? Du hast vollkommen Recht, wenn du auf den §14
Abs.4 AG GlüStV. Dann dürfte aber kein Wettanbieter eine Lizenz bekommen. oder?

LG James

https://www.forum-gewerberecht.de/profile.php?userid=1010
https://www.forum-gewerberecht.de/profile.php?userid=2893


 

In diesem Thema befinden sich folgende Anhänge:
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Meike
12.05.2013 06:25

Hallo James,

genau darauf will ich hinaus.

Kennst Du einen Wettanbieter am Markt, der diese Art der Wetten NICHT anbietet?

Was würde das also rein praktisch für alle Ordnungs- und Polizeibehörden in ganz
Deutschland bedeuten,

wenn einer dieser Wettanbieter eine Lizenz erhalten würde?

"Die strafrechtliche Wirkung einer wirksamen, wenn auch fehlerhaften
verwaltungsrechtlichen Erlaubnis endet erst mit ihrer Rücknahme.“ - Dr. Odenthal,
GewArch 1989 / 7, S. 227 -"

Daher hatte ich auch das Thema 

Vergabe Sportwettlizenzen sofort beenden?

gestartet.

Ich befürchte, dass der ein oder andere überhaupt nicht sieht was hier auf uns alle
bereits zugekommen ist und noch zukommen kann.

VG
Meike

Meike
02.06.2013 10:39

Hallo zusammen,

kennt irgend jemand von Euch einen einzigen Wettanbieter,

oder einen einzigen Wettvermittler

der eine Genehmigung der BAFIN hat um Zahlungsdienste zu leisten?

VG
Meike
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